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 Veröffentlicht am 06.12.1962

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Die Vornahme von Exekutionsschritten und Stellung des Konkursantrages ist, wenn die Hereinbringung einer materiell

nicht berechtigten Kostenforderung des Klienten versucht wurde und die Geringfügigkeit der gerichtlich

zugesprochenen Forderung diese Art der Eintreibung (in Form der Generalexekution) nicht rechtfertigt, ein schwerer

Verstoß gegen die Berufspflichten und gegen Ehre und Ansehen des Standes.
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